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Abschluss der Untersuchung

1 L aEL. 2024

Herr
lic. iur. Martin Steiger
Rechtsanwalt
Steiger Legal AG
Florastrasse 1
8008 Zürich

9. Dezember 2024

1. D e r  Staatsanwalt erachtet die Untersuchung gegen M  B ,
geb. , i.S.v. Art. 318 StPO als vollständig. Die Staatsanwalt-
schaft beabsichtigt, mit Bezug auf folgendes Delikt einen Strafbefehl zu erlas-
sen: Verleumdung.

2. Zuvo r  wird den Parteien Gelegenheit gegeben, bis 6. Januar 2025 Einsicht in
die Akten zu nehmen und Beweisanträge zu stellen.

3. E s  wird den Parteien innert gleicher Frist Gelegenheit gegeben, zu alien sich
bei den Akten befindlichen Berichten, Gutachten und Einvernahmeprotokol-
len Ergänzungsfragen zu stellen und allenfalls die Wiederholung von Einver-
nahmen (Art. 147 StPO, Art. 6 EMRK) zu verlangen.

4. E s  wird festgestellt, dass sich die Geschädigte, vertreten durch RA Steiger, als
Privatklägerin konstituiert hat. Die Geschädigte wird daher innert gleicher
Frist aufgefordert, der Staatsanwaltschaft das beiliegende Parteirechtsformu-
lar ausgefüllt zu retournieren.

5. Nach  dem Entscheid über allfällige Beweisanträge wird voraussichtlich ein
Strafbefehl erlassen. Ein Exemplar desselben geht an die beschuldigte Person,
und an die Privatklägerschaft.

Die ntersuchungsbeamtin

R. 
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